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Erklärung über die sichere Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition 
nach § 36 Waffengesetz (WaffG) 

 

 
 
Name, Vorname:   

geb. am:   in   

PLZ, Wohnort, Straße:   

Tel. Nr. (ggf. für Rückfragen):   

Waffen befinden sich in meinem Haushalt   ja   nein 
 
Wenn nein, wo befinden sich die Waffen (Anschrift)? 
 
  
 
  
 
 

!!!Achtung – Zwingend erforderlich!!! - Nachweis der sicheren Waffenaufbewahrung: 

 Durch beiliegende Belege (Kaufbeleg aus dem die Klassifizierung des Waffenschranks  
[z. B. A oder B Schrank nach DIN/EN 1143-1 oder VDMA 24992] hervorgeht oder Fotos 
vom Ort der Aufstellung mit Typenschild oder Prüfbericht mit Klassifizierung) weise ich 
hiermit die sichere Aufbewahrung meiner Waffen und Munition nach. Abgeschriebene 
Typenschilder oder persönliche Aufzeichnungen gelten NICHT als Beleg!!! 

 

 
 
Meine Munition wird in folgenden Sicherheitsbehältnissen aufbewahrt: 
 

 im Innenfach des nachgewiesen Waffenschrankes 

 in einem Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss 

 Sonstiges zulässiges Behältnis:   

    
 
 
 
  
Ort, Datum Unterschrift 


